Bauvorhaben Dorfstrafde 8 -14 in Au

Fachbeitrag Artenschutz - Relevanzprufung

Freiburg, 03.04.2023
EPE - Artenschutz - Landespflege - Umweltmonitoring

Stefan-Meier-Str.47

79104 Freiburg

Bearbeitung
Dipl. Ing. (FH) Andre Toth ‘

Tel.: Biro: 0761-48984042 Mobil:0175/3779252

Mail: toth@epe-gutachten.de www.epe-gutachten.de




Vorhaben: Bauvorhaben Dorfstrae 8,10 und 14 in Au (FIst.46)

Fachbeitrag Artenschutz - Relevanzprifung

INHALTSVERZEICHNIS

1 ANLASS 1
2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 4
3 RELEVANZPRUFUNG 9
3.1 Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise 9
4 LITERATUR 11
ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Raumliche Lage des geplanten Bauvorhabens ... 1
Abbildung 2: Skizze des BauVOIrNaDENS ...........oii i 1
Abbildung 3: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prufung (Quelle: KRATSCH ET AL. 2018)........ 3
Abbildung 4: Eingriffsflache und Untersuchungsraum zum Bauvorhaben ...........ccccccceeeeiiiiciiiiieneeeennnns 4
Abbildung 5: Lage des Untersuchungsgebietes (rot) zu Schutzgebieten ............ccccoeee e, 5
Abbildung 6: Blick auf Wiese mit Baumallee entlang Dorfstral3e in Richtung Nord .................ccoeeeeeenn. 5
Abbildung 7: Blick auf Gebaude Dorfstral3e (rot markiert) 14 in Richtung SUd..............coooeeeiieiiieieeeeeenn, 6
Abbildung 8: Blick auf Gebaude DorfstralRe 10 in Richtung West...........coooooiiiiiiii e, 6
Abbildung 9: Blick auf Gebaude DorfstralRe 8 in Richtung WesSt.........cccoooiieiiiiii i, 7
Abbildung 10: Blick auf Wiese im stdlichen Bereich des UG in Richtung Nord ................cooeoeiiieieeeeennn, 7
Abbildung 11: Blick auf mittleren Bereich des UG in Richtung NOId............occcceiiiiiiiiiiiie e 8
Abbildung 12: Blick auf mittleren Bereich des UG in Richtung WesSt ...........occcceiiiiiiiiiiee e 8


file:///E:/000_Arbeit_Projekte/2022/0016_Au_BBP_Am_Altberg/2023_04_01_Au_Bauvorhaben_Dorfstraße_8_14_Artenschutz_Relevanzprüfung.docx%23_Toc131443780

Vorhaben: Bauvorhaben Dorfstral3e 8,10 und 14 in Au (FIst.46)
\ EPE 4

Fachbeitrag Artenschutz - Relevanzprifung

1 Anlass

Planvorhaben In Au ist auf dem FIst.46 der Neubau von mehreren Wohneinheiten sowie die
Umgestaltung von Grinflachen geplant. Um das Planvorhaben umzusetzen, missen
mehrere Gebdude abgerissen sowie Garten-, Wiesen- und Gehdlzflachen tberbaut
werden.

Konkrete Bauzeiten bzw. eine Bauphasenplanung liegen momentan nicht vor.
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Abbildung 1: Raumliche Lage des geplanten Bauvorhabens
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Abbildung 2: Skizze des Bauvorhabens
Aufgaben- Aufgrund der moglichen Betroffenheit von geschiitzten Arten wurde der zu erwartende
stellung Eingriffsbereich am 21.03.2023 einmalig begangen, um anhand der vorgefundenen
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Habitat- und Strukturausstattung mogliche Vorkommen planungsrelevanter Arten
einzugrenzen. Weitere Informationen wurden ggf. dem Daten- und Kartendienst der
LUBW sowie dem Informationssystem Zielartenkonzept (ZAK) der LUBW entnommen.

Rechtliche Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor anthropogenen

Grundlagen Beeintrachtigungen wurden auf europdisch gemeinschaftlicher und nationaler Ebene
Vorschriften angewiesen. Auf europaischer Ebene ist der Artenschutz in der FFH-
Richtlinie (Artikel 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der
naturlichen Lebensraume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992)
sowie in der Vogelschutzrichtlinie (Artikel 5 -7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates
Uber die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979) verankert.

Aufgrund der Vorgaben des Europdischen Gerichtshofes (EuGH) im Urteil vom
10.01.2006 (C-98/03) wurde das Bundesnaturschutzgesetz zum 12.12.2007 (BGBI | S
2873), in Kraft getreten, am 18.12.2007, gedndert. Im Marz 2010 ist das neue
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft getreten (BGBI 2009 Teil | Nr. 51).

Der Bundesgesetzgeber hat durch die Neufassung der 88 44 und 45 BNatSchG die
europarechtlichen Regelungen zum Artenschutz, die sich aus der FFH-Richtlinie und der
Vogelschutzrichtlinie ergeben, umgesetzt. Dabei hat er die Spielrdume, die die
Europaische Kommission bei der Interpretation der artenschutzrechtlichen Vorschriften
zuldsst, rechtlich abgesichert.

Dies bedeutet konkret:

§ 44 (1) 1 (Totungsverbot): ,Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders
geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren.“

§ 44 (1) 2 (Storungsverbot): ,Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten
Arten und der européischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-
, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu storen; eine erhebliche Stérung
liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer
Art verschlechtert.”

§ 44 (1) 3 (Schadigungsverbot): ,Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der
wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten aus der Natur zu enthehmen, zu
beschéadigen oder zu zerstéren.”

Geman § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG tritt das Totungs- und Verletzungsverbot nach
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ein, wenn die Beeintrachtigung durch das Vorhaben
das Totungs- und Verletzungsrisiko fir Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant
erhoht und diese Beeintrachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
SchutzmaRnahmen nicht vermieden werden kann.

Das Verbot des Nachstellens- und Fangens nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt gem.
§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG nicht ein, wenn die Tiere im Rahmen einer
erforderlichen MalRnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tétung oder Verletzung und
die Erhaltung der o6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten im
raumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt werden und diese
Beeintrachtigungen unvermeidbar sind.

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt zudem gemaR § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3
BNatSchG nicht ein, wenn die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten
im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt wird. Hierfur kénnen, soweit erforderlich,
vorgezogene AusgleichsmalRnahmen, sogenannte CEF-Maflinahmen (measures that
ensure the continued ecological functionality) festgelegt werden.

Ablaufschema  Aus der einschlagigen Gesetzgebung ergibt sich die folgende Priufkaskade:
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FFH-Anhang IV-Art,
Vogelart betroffen

Artenschutzrechtliche Priifung bei Vorhaben
nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG

¥ ¥ '3
erhebliche Strung nur EntnahmeBeschadigung! Totung. Verletzung Entnahme, Fang
2u bestimmten Zeiten von (§ 44 Abs. 1 Nr.1) {(§44Abs. 1 Nr1)
(= Verschlechterung des oder Ruhestatte = AT Y b: Indiy i
Erhaltungszustandes) (544 Abs. 1 Nr. 3) koo il
(5 44 Abs. 1 Nr. 2) bzw. Pllanzenstandorten (Nr. 4} L - =
, 5 - - Vermeidungsmafinahmen (§44Abs. S
Jja nein ¥ (§ 44 Abs. Satz 2 Nr. 3) 1
pre———— Satz 2 Nr.1) unvermeidiich H
(§ 44 Abs. 5 Satz 2) ; 1
wird weiterhin erflilt, ja nein nein ja '

erforderlichenfalls mit
CEF Malinahmen
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3}

fiadesab id vk

Zur Ausnahmepriifung

Verhotstatbestand nicht erfuillt
Vorhabenszulassung ggf. mit
Inhalts-inebenbestimmungen,

Monitoring (§ 44 Abs. 5 Satz 2-4)

Ggf. weiter auf der rechten Seite?

o

¥ Azen, r die eine natonals Wersntworturg bestart konnen der
curoparachtich goschitzion dlor gloch gostalt vercor (54 (7 2

@ Kratsch, D., Matthéus, G., Frosch, M. {Januar 2018)

2 e speits, die nict. ven den Ve
erfaszt snd 2B, harrugshabrat
Eingifts-egela1q fs. rochts Sealts] 2u prifer

testinden des § 43 Abs 1
d gg. m Rsfren der

Projekt vorrangig?
(5 15 BNatSchG)

andere Art? betroffen
Verboistatbestare § 44 Abs. 1 tichl aral
(544 Abs § Sa1z )

dors geschibe e
che, etz )

erlgsbercis Arlen (Role Liste)

Eingriffsregelung
{§ 15 BNatSchG)

Erhebliche Beeintrachtigungen

nein

(§15Abs. 1)

ja

Erhebliche Beeintrachtigungen
jerbar ?
(§15Abs. 2)

Ja

nein

Abwagung:

3 Scadedfall FFH-Anhang Il-fron: Scvelt Ealturgszel cnes FFH-Gobicts
belicilen i1, %2 ach £ 34 R

nste rdore At
jungler) Dok i § 73 BNalSChG 7
mBg che nachtelige Auswirkurgen ar:

Abbildung 3: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prifung (Quelle: KRATSCH ET

AL. 2018)



Vorhaben: Bauvorhaben DorfstraRe 8,10 und 14 in Au (Flst.46) &

Fachbeitrag Artenschutz - Relevanzprifung ERE

2

Lage im Raum

Beschreibung

Untersuchungsgebiet

Das ca. 8000 m2 grof3e Untersuchungsgebiet (UG) liegt am nérdlichen Ortsrandbereich
von Au auf einer H6he von etwa 290 m 0 NN. Naturraumlich gesehen befindet sich das
Plangebiet im ,Markgréfler Hiugelland“ bzw. in der GroRlandschaft ,Stdliches Oberrhein-
Tiefland*.

4 ‘
£7 A
Bauvorhaben - Au, Flst. 46
4787 [ Untersuchungsgebiet

Abbildung 4: Eingriffsflaiche und Untersuchungsraum zum Bauvorhaben

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Flst. 46. Das Untersuchungsgebiet besteht im
Wesentlichen aus 3 Gebduden mit kleineren Nebengebduden und den dazu
vorgelagerten, Uberwiegend intensiv genutzten bzw. regelméRig geméahten Grinflachen.
Die Grunflachen werden stellenweise als Garten genutzt, extensivere Wiesenbereiche
befinden sich vereinzelt an Stellen zwischen Gebuschen und Wiesen

Um die Gebé&ude befinden sich weiterhin versiegelte Flachen (Wege- und Stellflachen),
artenarme Trittrasenbereiche sowie verschiedene Einzelgehdlze (Birke, Fichte, Weide)
Gebische und getrimmte Heckenflachen. Um den Bereich ndrdlich der Lagerhalle finden
sich gréRere Ansammlungen von Baumaterialien.
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Schutzgebiete  Innerhalb der Abgrenzungen des Bauvorhabens sowie im raumliche-funktionalem Umfeld
befinden sich keine artenschutzrechtlich relevanten Schutzgebiete (Abbildung 5).
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Abbildung 6: Blick auf Wiese mit Baumallee entlang DorfstrafRe in Richtung Nord
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Abbildung 7: Blick auf Gebaude DorfstralRe (rot markiert) 14 in Richtung Sud

Abbildung 8: Blick auf Gebaude DorfstraBe 10 in Richtung West
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Abbildung 9: Blick auf Geb&ude Dorfstralle 8 in Richtung West

Abbildung 10: Blick auf Wiese im sudlichen Bereich des UG in Richtung Nord
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Abbildung 12: Blick auf mittleren Bereich des UG in Richtung West
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3 Relevanzprifung

Am 21.03.2023 erfolgte eine Strukturerfassung des Untersuchungsgebietes. Anhand der
vorgefundenen Strukturen wurde ein zu erwartendes Artenspektrum definiert Die
zusammengefasste Abschichtung wird im Folgenden dargestellt:

Vorkommen der Anhang IV Saugetierarten Bar, Feldhamster, Haselmaus, Luchs,
Europdischer Nerz, Wildkatze und Wolf sind aufgrund der vorgefundenen
Habitateigenschaften, die von den Lebensraumanspriichen abweichen, und aktueller
Verbreitungskarten fir das Untersuchungsgebiet auszuschlie3en.

Aquatische Lebewesen (Fische, Muscheln) bzw. unmittelbar an aquatische Lebensraume
angewiesene Arten (Amphibien, Libellen, Biber, Fischotter) sind fur das
Untersuchungsgebiet aufgrund des Fehlens von geeigneten Gewassern auszuschlieRen.

Das Untersuchungsgebiet verfligt Gber einen relativ einheitlichen und wenig artenreichen
Vegetationsbestand.  Blitenreiche oder mageren Grinlandbesténde sind
Untersuchungsgebiet nicht. vorhanden sind... Beeintrachtigungen auf Anhang IV Arten
der Schmetterlinge, Nachtfalter, Heuschrecken und Laufkéfer kdnnen daher aufgrund
des geringen Lebensraumpotenzials weitestgehend ausgeschlossen werden.

Sehr alte Baumbestdande mit hohem Totholz- und Mulmanteil existieren im
Eingriffsbereich nicht, so dass Beeintrachtigungen auf xylobionte Kéafer, insbesondere der
Anhang IV Art Heldbock sowie weiterer gefahrdeter Arten wie Hirschkafer und
Scharlachkafer ausgeschlossen werden kénnen.

Fur streng geschitzte Pflanzenarten wie Frauenschuh, Sand-Silberscharte oder
Europaischen Dunnfarn finden sich im Vorhabenbereich keine geeigneten Lebensstétten

Das Vorkommen von haufigen Brutvogelarten der Gilden der Gehdlz-, Hecken-, Frei- und
Bodenbriiter ist aufgrund der Biotop-Ausstattung nicht auszuschlieRen. Hohlen- sowie
nischenbritende Vogelarten kénnen aufgrund der Gebaude mit Absatzen, Dachgiebeln
und offenen Mauerfugen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Innerhalb des Untersuchungsgebiets befinden sich besonnte Saumstrukturen entlang
von Gebauden, Gebischen und Wegbodschungen. Vorkommen von streng geschitzten
Reptilien (z.B. Zauneidechse) innerhalb der Eingriffsflachen sind daher wahrscheinlich
und kénnen nicht ausgeschlossen werden.

Die Gebaude bieten Quartierpotential flir gebaudebewohnende Flederméause (z.B.
Zwergfledermaus). Es wurden offensichtliche Einflugmdglichkeiten in Dachbereich des
Gebaudes Dorfstr. 10 festgestellt. Weiterhin kdnne sich Sommerquartiere
(Wochenstuben) bzw. Zwischenquartiere in offenen Mauerfugen, Spalten unter Dachtrauf
oder im Dachboden befinden.

Anhand der vorgefundenen Strukturen bzw. der Vegetationsauspragung wurde ein zu
erwartendes Artenspektrum definiert und der Untersuchungsgegenstand auf die
Artengruppe der Reptilien, Brutvégel und Fledermause (Quartiere) eingegrenzt.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist fir diese Artengruppen nicht auszuschlieRen.

3.1 Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise

Reptilien Aufgrund der moglichen Betroffenheit von Reptilien werden 5 Begehungen zwischen April
und September bei gunstiger Witterung vorgeschlagen. Hierbei missen alle besonnte
Saum- und Randstrukturen sowie generell geeignete Flachen (z.B. Trockenmauern,
Holz- und Steinhaufen etc.) abgesucht werden.

Avifauna Da ein Vorkommen planungsrelevanter Arten der Gebaude- sowie Hecken-, Geholz-,
Frei- und Bodenbriter im Geltungsbereich nicht auszuschlieen ist, sollten 5
Begehungen von Marz bis Juni / Juli) nach der Methode der Revierkartierung (SUDBECK
ET AL. 2005) durchgefuhrt werden.
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Flederméause

Spalten und Hoéhlungen an Gebauden sowie geeignete Dachstuhle oder Keller kdnnen
von Flederm&usen als Quartier genutzt werden.

Die Gebaude sind von Mai bis Dezember auf Fledermduse (Sommerquartiere,
Wochenstuben, Winterquartiere) zu untersuchen. Dabei sollten 4 Kontrollen durchgefihrt

werden.
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